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Nordirland auf die Vogtei Guernsey

306. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über das auf die Form letztwilliger Verfügun-
gen anzuwendende Recht

307. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher
Urkunden von der Beglaubigung

308. Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Sin-
gapur über die Änderung des Anhanges des Abkommens zwischen der Österreichi-
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309. Teilweise Zurücknahme des österreichischen Vorbehaltes zu Artikel 21 Absatz 5 des Europäischen
Auslieferungsübereinkommens
(NR: GP XVI RV 285 AB 531 S. 75. BR: AB 2944 S. 456.)

304. Kundmachung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom
31. Mai 1985 betreffend den Widerruf einer
Vereinbarung zwischen dem Minister für Ver-
kehr des Vereinigten Königreiches und dem
Bundesminister für Verkehr der Republik

Österreich

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird kund-
gemacht:

Die Vereinbarung zwischen dem Minister für
Verkehr des Vereinigten Königreiches und dem
Bundesminister für Verkehr der Republik Öster-
reich über die Abweichung für Versuchszwecke
gemäß Rn. 2010 betreffend die Beförderung von
Hydrazin in wässeriger Lösung mit einem Gehalt
von höchstens 72% Hydrazin in Kunststofftrom-
meln mit einem Fassungsraum von 25 Litern, ein-
zeln oder zusammengepackt *), wurde mit Note
des Ministeriums für Verkehr des Vereinigten
Königreiches vom 10. April 1985 widerrufen. Der
Widerruf wurde mit Note des Bundesministeriums
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Repu-
blik Österreich vom 6. Mai 1985 mit Wirksamkeit
vom 6. Mai 1985 bestätigt.

Lacina

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 496/1978

305. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
16. Juli 1985 betreffend die Ausdehnung des
Übereinkommens über die Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
durch das Vereinigte Königreich von Großbri-
tannien und Nordirland auf die Vogtei

Guernsey

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland am 19. April 1985
die Anwendung des Übereinkommens über die
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche (BGBl. Nr. 200/1961, letzte Kund-
machung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 460/1984) auf die Vogtei Guernsey ausge-
dehnt.

Sinowatz

3 0 6 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
16. Juli 1985 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens über das auf die Form
letztwilliger Verfügungen anzuwendende

Recht

Nach Mitteilungen des Ministeriums für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Niederlande haben
Antigua und Barbuda am 1. Mai 1985 und Grenada

6 215



2370 132. Stück — Ausgegeben am 25. Juli 1985 — Nr. 307 und 308

am 20. Mai 1985 erklärt, daß sie sich durch das
Übereinkommen über das auf die Form letztwilli-
ger Verfügungen anzuwendende Recht (BGBl.
Nr. 295/1963, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 495/1983), das für ihre
Gebiete vor Erlangung der Unabhängigkeit in Gel-
tung war *), gebunden betrachten.

Sinowatz

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 62/1966

3(0)7. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
16. Juli 1985 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens zur Befreiung ausländi-
scher öffentlicher Urkunden von der Beglaubi-

gung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Auswär-
tige Angelegenheiten der Niederlande hat die Hel-
lenische Republik am 19. März 1985 ihre Ratifika-

tionsurkunde zum Übereinkommen zur Befreiung
ausländischer öffentlicher Urkunden von der
Beglaubigung (BGBl. Nr. 27/1968, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 247/1985)
hinterlegt.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Arti-
kel 11 Absatz 2 für die Hellenische Republik am
18. Mai 1985 in Kraft.

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations-
urkunde hat die Hellenische Republik Griechen-
land nachstehende Behörden, die zur Ausstellung
der im ersten Absatz des Artikels 3 des Überein-
kommens genannten Bestätigung berechtigt sind,
genannt:

„1. Die Präfektur (nomus), in deren Bezirk die
die Urkunde ausstellende Behörde ihren Sitz hat,
im Fall von verwaltungsbehördlichen Urkunden;

2. Das Gericht der ersten Instanz, in dessen
Bezirk die die Urkunde ausstellende Behörde ihren
Sitz hat, im Fall von gerichtlichen Urkunden."

Sinowatz

308.

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Singapur über die Änderung des Anhanges des Abkommens zwischen der Österreichischen Bun-
desregierung und der Regierung der Republik Singapur über den Fluglinienverkehr zwischen

ihren Hoheitsgebieten und darüber hinaus vom 8. August 1978

(Übersetzung)
BUNDESMINISTERIUM FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Herr Staatssekretär!

Ich beehre mich, unter Bezugnahme auf die von
den Luftfahrtbehörden der Republik Österreich
und der Republik Singapur am 30. Oktober 1984 in
Wien vereinbarte Abänderung der Flugstrecken-
pläne I und II im Anhang des Abkommens
zwischen der Österreichischen Bundesregierung
und der Regierung der Republik Singapur über den
Fluglinienverkehr zwischen ihren Hoheitsgebieten
und darüber hinaus vom 8. August 1978 *) vor-
zuschlagen, daß der genannte Anhang durch den
nachfolgenden ersetzt wird:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 504/1978
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Sollte die Republik Singapur diesem Vorschlag
zustimmen, beehre ich mich vorzuschlagen, daß
diese Note und Ihre bestätigende Antwortnote ein
Abkommen zwischen der Österreichischen Bun-
desregierung und der Regierung der Republik Sin-
gapur, mit dem der Anhang des Abkommens
zwischen der Österreichischen Bundesregierung
und der Regierung der Republik Singapur über den
Fluglinienverkehr zwischen ihren Hoheitsgebieten
und darüber hinaus vom 8. August 1978 abgeändert
wird, darstellt, welches 60 Tage nach dem Tag der
Durchführung dieses Notenwechsels in Kraft tritt.
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Genehmigen Sie, Herr Staatssekretär, den Aus-
druck meiner vorzüglichen Hochachtung.

Dr. E. Binder
außerordentlicher Gesandter

und bevollmächtigter Minister

Herrn
Lam Chuan Leong
Staatssekretär
Ministerium für Kommunikation und Information

S ingapu r

(Übersetzung)

27. Mai 1985

Herr Gesandter!

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom
27. Mai 1985 zu bestätigen, die folgenden Wortlaut
hat:

„Herr Staatssekretär!

Ich beehre mich, . . . (es folgt der weitere Text der
Übersetzung der österreichischen Eröffnungsnote
in deutscher Sprache) . . . vorzüglichen Hochach-
tung."

Ich beehre mich zu bestätigen, daß die Republik
Singapur diesem Vorschlag zustimmt und daß Ihre
Note und diese Antwortnote ein Abkommen zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Republik Singapur darstellt, mit
dem der Anhang des Abkommens zwischen der
Österreichischen Bundesregierung und der Regie-
rung der Republik Singapur über den Fluglinien-
verkehr zwischen ihren Hoheitsgebieten und dar-
über hinaus vom 8. August 1978 abgeändert wird,
und welches 60 Tage nach dem Tag der Durchfüh-
rung dieses Notenwechsels in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Gesandter, den Ausdruck
meiner vorzüglichen Hochachtung.

Lam Chuan Leong
Staatssekretär im Ministerium für
Kommunikation und Information

der Republik Singapur

Herrn Dr. Erich Binder
Außerordentlicher Gesandter und
bevollmächtigter Minister
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten
der Republik Österreich

Der Austausch der Noten fand am 27. Mai 1985 in Singapur statt. Der Notenwechsel tritt gemäß sei-
nem vorletzten Absatz am 26. Juli 1985 in Kraft.

Sinowatz
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309.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Teilweise Zurücknahme des österreichischen Vorbehaltes
zu Artikel 21 Absatz 5 des Europäischen Auslieferungsübereinkommens

(Übersetzung)

Erklärung
Die von Österreich zu Artikel 21 Absatz 5 des

Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom
13. Dezember 1957*) abgegebene Erklärung wird
insoweit eingeschränkt, als der erste Satz zu entfal-
len hat.

Im Hinblick auf diese Einschränkung lautet diese
Erklärung in Hinkunft wie folgt:

„Die Durchlieferung wegen strafbarer Handlun-
gen, die nach dem Recht des ersuchenden Staates
mit der Todesstrafe oder einer mit den Geboten der
Menschlichkeit und der Menschenwürde nicht ver-
einbaren Strafe bedroht sind, wird unter den für die
Auslieferung wegen solcher strafbarer Handlungen
maßgebenden Bedingungen bewilligt werden."

Die Erklärung wurde gegenüber dem Generalsekretär des Europarates mit Note vom 16. April 1985
abgegeben.

Sinowatz

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 320/1969
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